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Textliche Festsetzungeî zum Bebauungsptan
,,lm Remmelberg - ln der vorderen Allhöhe"

A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den
Vorschriften des BauGB ¡.d.F. der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. september 2004 (BGBI. 1s.2414) in der derzeit
gültigen Fassung

A 1 Artder baulichen Nutzung(g9Abs. 1 Nr. 1 BauGB, SS 1 - fS BauNVO)

Für das Baugobiet wird die Art der baulichen Nutzung entsprechend der zeichnerischen

Festsotzung als "Allgemoines Wohngebiet" gemäß g 4 BauNVO festgelegt.

Zulässig gemåß S 4 (2) BauNVO sind:

- Wohngebåude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-

ten sowie nicht störende Handworksbetriebe,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gosundheitliche Zwecke,

Ausnahmen gemäß S 4 (3) BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (g

1 (6) Nr. 1 BauNVO).

A2 Maß der baulichen Nutzung (g 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, SS 1O - 21a BauNVO)

a. Das Maß der baulichen Nutzung wird entsprechend der folgenden Aufstellung

festgesetzt:

Teilbereiche A und B

Grundf lächenzahl

Geschossf lächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

0,3 (GRZ)

0,6 (GFZ)

il
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Die jeweils zulässige GRZ darf durch die Grundfläche von:

- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,

- Nebenanlagen im Sinne des g 14 BauNVO,

- bauliche Anlagen unterhalb der Gelåndeoberfläche durch die das Baugrund-

stück lediglich unterbaut wird,

höchstens bis a) einer GRZ von 0,4 überschritten werden

($ 19 Abs.4 BauNVO).

c Die maximale Firsthöhe wird im Baugebiet für die Teilbereiche wie folgt festge-

setzt:

Teilbereich A: 10,00 m über Oberkante Planstraße

Teilbereich B: 7,00 m über Oberkante Planstraße

A3 Bauwelse (g 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. g 22 BauNVO)

a. Für den Geltungsbereich wird nach $ 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bauweise

festgesetzt,

b. Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulåssig

A 4 Überbaubare Grundstückeflåche (S 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ¡.V. m. g 23 BauNVO)

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Baugrenzen entsprechend der

Planzeichnung festgesetzt. untergeordnete Gebåudeteile gemåß g g Abs. S

LBauO dürfen die vordere und rückwårtige Baugrenze ausnahmsweise um max.

1,50 m uberschreiten.

b Die Fläche, die außerhalb der durch Baugrenzen umgrenzten Bereiche liegt, ist

die nicht überbaubare Grundstücksflåche.

c. Die nicht überbaubaren Grundstücksflåchen dürfen maximal zu 25 o/o versiegelt

werden.

A 5 Nebenanlagen (S 9 Abs. I Nr. 4 BauGB i. V. m. g 14 BauNVO)

a Nebenanlagen dürfen eine Grundfläche von maximal 50m2 je Grundstück nicht

überschreiten. Die Firsthöhe solcher Nebenanlagen ist auf 4,50 m über natürli-

chem Gelände begrenzt.

b.

a
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A7

b, Nebenanlagen dürfen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen er-

richtet werden.

A 6 stellplätze und Garagen (S 9 Abs. I Nr. 4 BauGB l.v.m. g 21a BauNVo)

a Je Wohneinheit ist die Fläche für mindestens zwei Stellplätze auf dem Grund-

stück nachzuweisen. Bei Garagen muss ein stauraum vor der Garage von

mindestens 5,0 m (gemessen von der vordersten Gebäudeecke der Garage bis

zur vorderen Grundstücksgrenze) eingehalten werden.

b Die Errichtung von Garagen ist nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen zulässig.

Höchstzulässige Zahl der wohnungen in Wohngebäuden (g9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)

lm gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird je Baugrundstück die Zahl

der Wohnungen auf maximal drei beschrånkt.

A8 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (S 9 Abs. 1 Nr. 21

BauGB)

a Die im zeichnerischen Teil mit LR 1 gekennzeichneten Flåchen dienen der Ablei-

tung von oberflächenwasser in den Retentionsraum zugunsten der

Erschließungs- und Versorgungstråger in einer Breite von 3,0 m. Die Ausführung

bleibt im Rahmen der übrigen Festsetzungen dem Bauentwurf überlassen, Der

festgosetzte Streifen ist grundsätzlich von Bebauung freizuhalten und für mögli-

che Arbeiten zugänglich zu halten.

Die im zeichnerischen Teil als LE1 gekennzeichnete Fläche ist als oberirdische

Energieversorgungsleitung der OIE AG, ldar Oberstein, mit einem Schutzstreifen

von 7,5 m beiderseits der Leitungsachse (Gesamtbreite 15 m) zu sichern, Der

Schutzstreifen ist von hoher Bebauung und hohem Aufwuchs freizuhalten. Lei-

tungsgefährdende Verrichtungen müssen an der LE 1 unterbleiben. lm Falle

einer Bepflanzung mit niedrigwachsenden Hecken oder Stråuchern darf eine

Endwuchshöhe von 3 m nicht überschritten werden. lm Falle einer Bebauung

darf eine Endausbauhöhe von 3 m nicht überschritten werden. Die einge-

schränkte Bebauung und Bepflanzung ist vom Bauherrn mit dem Versorger

abzustimmen.

b,
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c, Die im zeichnerischen Teil als LT1 gekennzeichnete Flåche ist als unterirdische

Telekommunikationslinie der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, Esch-

born mit einem Schutzstreifen von 0,5 m beiderseits der Leitungsachse

(Gesamtbreite 1 m) zu sichern. Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung

und Aufwuchs freizuhalten. Leitungsgefährdende Verrichtungen müssen an der

LT 1 unterbleiben,

Flåchen für Abfall- und Abwaeserbeseitigung, einechließllch der Rückhaltung von
Nlederschlagswasser, sowie für Ablagerungen (S g Abs. r Nr. r4 BauGB)

Auf allen Grundstücken ist für das anfallende Oberflåchenwasser ein Rückhalte-

volumen von mindestens 3,0 m3 je 1Ooma versiegelter Fläche zu schaffen.

lnnerhalb der festgesetzten Flächen ist das im Baugebiet anfallende Oberflä-
chenwasser entsprechend des Entwåsserungskonzeptos (siehe Begründung

zum Bebauungsplan, Kap. 6.7 ) zur Retention zu bringen bzw. oberflächennah

abzuleiten.

lm nördlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist für die Sammlung des
Niederschlagswasser aus dem Außenbereich ein Ableitungsgraben anzulegen,

lm südlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Ratentionsrar-rm mit

drei Rückhaltemulden zur Rückhaltung von OberflËichenwasser anzulegen, Das

aus dem Baugebiet abgeleitete Oberllächenwasser ist dem Retentionsraum zu-

zuleiten und bei Såttigung über einen geplanten Regenwasserkanal dem

Perlebach zuzuleiten.

Die Grundstücke südlich der Bergstraße leiten das verbleibende Oberflächen-

wasser breitflächig den rückwärtigen Retentionsmulden zu,

Hinweis:

Die Gemeinde wird, soweit sie Grundstücksbesitzerin ist, über privatrechtliche Verträge

beim Grundstücksverkauf eine Rückhaltung des Oberflåchenwassers von privaten

Grundstücksflåchen festschreiben, Die Ruckhaltung und Nutzung (Brauchwasser) des
Obedlächenwassers soll mittels Zisternen erfolgen. Weitere Retentionsmöglichkeiten

auf den Grundstücken sind auszuschöpfen. Entsprechende Retentionsmaßnahmen

werden für alle Grundstücke im Baugebiet angeregt.

a

b.

c

d

e
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A 10 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schulz, zLr Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (g 9 Abs. I Nr. 20 BauGB)

a

b

Um die Versiegelung auf den privaten Grundstücken zu begrenzen, sind zur Be-
festigung von Zufahrten, Einfahrten, steilfrächen und Fußwegen
wasserdurchlässige Materialien, wie z,B, Abstandspflaster, Öko-Pflaster, was-
sergebundene Decke o.ä. zu verwenden.

lm Plangebiet befindlicher Oberboden ist gemåß DIN 18915 Blatt 3 vor Beginn
aller Erdarbeiten und -lagerungen zu sichern. Eine überdeckung und Vermi-
schung des Oberbodens mit Erdaushub oder Baumaterial sowie die Verdichtung
durch Baufahrzeuge ist unzulässig. Der gelagerte Mutterboden ist bei der Gestal-
tung der privaten und öffentlichen Grünflåchen möglichst wieder einzubauen.

Unvorsiegelte Flåchen sind dauerhaft zu begrünen.

Flachdåcher und flach geneigte Dächer sind zu begrünen

Der im südlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans liegende Retentions-
raum ist naturnah zu gestalten und locker zu bepflanzen (Einzelgehölze und
Gehölzgruppen),

Eine extensiv zu bewirtschaftende Streuobstwiese ist als landespflegerischer

Ausgleich im südlichen Geltungsbereich anzulegen und dauerhaft zu pflegon
(vgl. Artenliste B).

Der als Wirtschaftsweg lestgesetzte bestehende Dienstbarkeitsweg darf nicht
versiegelt werden.

Die Grundstücke mit den Flurstücks-Nummern 435 (teilweise) und 437 (teilwei-

se) in der Flur 18 der Gemarkung Hoppstådten werden als vorgezogene
Ersatzfläche zum Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft fest-
gesetzt. Auf der Ersatzfläche ist ein extensiv zu bewirtschaftender Gehölzriegel
anzulegen (vgl. Artenliste C). Die Maßnahme ist vor dem Beginn der Erschlie-
ßungsarbeiten des Baugebiets fertigzustellen.

Rodungsarbeiten zum Entfernen der Gehölzstrukturen im Plangebiet haben in

der Vegetationsruhe und fachgerecht gemåB den einschlägigen DIN-Normen zu
erfolgen.

c.

d.

e.

g

h
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A 11 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstlgen Bepflanzungen
($ 9 Abe. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)

Die festgesetzten Bereiche zur freien Landschaft entlang des nördlichen Bauge-
bietsrandes sind als AusgleichsmaBnahme A 1 unter verwendung von
heimischen, standortgerechten Strauch- und Baumarten als geschlossener Ge-
hölzriegel ein- bis zweireihig zu bepflanzen (vgl. Artenliste A).

Auf den privaten Grundstücksflåchen ist entlang der Erschließungsstraße sowie

an anderer Stelle auf dem Grundstück jeweils mindestens ein standortgerechter,

hochstämmiger Laub- oder obstbaum zu pflanzen (vgl. Artenliste A).

Die im südlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Retentions-
råume sind als Ausgleichsmaßnahme A 2 naturnah zu gestalten und locker mit
einheimischen Strauchgehölzen und Einzelbåumen (vgl, Artenliste A).. Der um-
fang der Gehölzanpflanzung ist zu gleichen Anteilen mit der
Ausgleichsmaßnahme A 3 abzustimmen.

a

b

c

Die Ausgleichsmaßnahme A3 sieht die Anpflanzung einer Streuobstwiese im

südlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans vor (vgl. Artenliste B). Der um-
fang der obstbaumanpflanzung ist zu gleichen Anteilen mit cler

Ausgleichsmaßnahme A 2 abzustimmen.

412 Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonetigen Bepflanzungen
($ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB)

Die Baum- und Strauchgehölze am Wegrand gemåß zeichnerischem Planeintrag sind
dauerhaft zu erhalten. Eine Bebauung, GelËinderegulierung, Nutzungsånderung oder
Einfriedung innerhalb des 3 m Streifens ist nicht zulässig. Die Flåche ist bei Baumaß-
nahmen auf den angrenzenden Grundstücken vor Beeintråchtigungen und
Veränderungen zu schützen.

A 13 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des
Straßenkörpers erfordartich sind (g 9 Abs. f Nr. 26 BauGB)

a Abböschungen zur Herstellung des Straßenbaukörpers sind auf privaten Grund-
stücken zu dulden. Die Böschungsflächen sind vom Grundstückseigentümer
durch Bepflanzung gegen Abrutschen zu sichern.

d.
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b Notwendige Abböschungen der Baugrundstücke im Straßenbereich sind mit ei-

ner Neigung von 1 : 1,5 anzulegen,

A 14 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (g 9 Abs. 1 Nr. 1o und
Abs.6 BauGB)

Die als Versorgungsleitung gekennzeichnete Linienführung stellt den Verlauf der oberir-
disch verlaufenden 20kV-stomleitung dar,

A 15 Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Eingrlffen
($9Abs. laSatz2BauGB)

Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der zu enruartenden Eingriffe in Boden, Na-

tur und Landschaft in Höhe von 6.934 ma aus den festgesetzten Flächen innerhalb des
Eingriffsgebietes werden den Eingriffen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ent-
sprechend der prozentualen Verteilung des Eingriffs im Gebiet wie folgt zugeordnet:

Zuordnung zu den Straßenverkehrsflächen zu 10,S5 %,

Zuordnung zu den privaten Eingriffsflächen der Baugrundstücke (Allgemeines

Wohngebiel) zu 69,25 o/o.

Zuordnung zum Retentionsraum zu 17,20 o/o.

a.

b.

d.
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B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß S g Abs. 4 BauGB
i.V.m. S 88 LBauO.

Hinwels:

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eine Gestaltungssat-
zung, die ihre Rechtsgrundlage in $ 88 der Landesbauordnung (LBauO) findet, und in den
Bebauungsplan, welcher seinerseits auf dem Baugesetzbuch (BauGB) fußt, oingefügt wird.

Die Ermächtigung, bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach der Landesbauordnung in das
bauplanungsrechtliche lnstrument des Bebauungsplanes mit aufzunehmen, ergibt sich aus g g

Abs' 4 BauGB und $ 88 Abs, 6 LBauO. Auf diese Weise können landesrechtlich als Rechtsvor-
schrift vorgesehene Bestimmungen in die Bebauungsplanung integriert und der
bundesrechtlich abschließende Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten nach g 9 Abs. 1 bis O

BauGB enrueitert werden (Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 12. März 19g1 - 4
NB 6.91 -).

B 1 Äußere Geetaltung von baulichen Anlagen

Dachform:

Für Hauptgebäude sind Satteldåcher, Walmdåcher und gegeneinander versetzte
Pultdåcher zugelassen. Flachdåcher sind unzulässig,

cl

b

c

Dachneigung:

Die Dachneigung der Haupt- bzw. wohngebäude wird von 28" - 4S" festgesotzt

Dachaufbauten:

Dachaufbauten (Gauben) dürfen nicht breiter als 1/3 der Dachflächenbreite sein,
Die Gesamtbreite aller Dachaufbauten auf einer Dachseite darf die Hälfte der
gesamten Dachflächenbreite nicht überschreiten,

Der Abstand zwischen den einzelnen Dachgauben muss mindestens die Hälfte

ihrer Breite betragen. Zulåssig sind schleppgauben, Giebelgauben, Dacherker,

Spitzgauben und Walmgauben mit First.

Dacheindeckung:

Bei der Dacheindeckung sind rote, rotbraune und anthrazite (schieferfarben)

Farbtöne zulässig. Dacheindeckungen von Dachflächen, die in einer durchge-
henden Flucht verlaufen und Dacheindeckungen von Haupt- und

Nebengebäuden sind in Material und Farbe aufeinander abzustimmen.

d
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e. Kniestöcke

KniestÖcke sind bis max. 1,0 m zulässig.

Als Bezugspunkt zum Bemessen des Kniestocks gilt der Schnittpunkt zwischen
Vorderkante Außenwand und Oberkante Dacheindeckung sowie der Schnitt-
punkt zwischen Oberkante Fußboden des Dachgeschosses und Vorderkante
Außenwand.

Fassaden- und Farbgestaltung baulicher Anlagen
Bauliche Anlagen dürfen nicht flächenhaft und übenruiegend mit grellen Farben,
glänzenden Oberflåchenstrukturen und/oder Effektputzen (kontrastierende Far-
beinstreuung, Glimmer- und Graseinschlüsse etc.) gestaltet werden.

B 2 Geetaltung von Einfriedungen

Die Grundstücke können eingefriedet werden. Die Venivendung von Maschendraht und
ähnlich stÖrendem Material entlang der Verkehrsflåchen ist untersagt. Die Gesamthöhe
der Einfriedungen entlang der Verkehrsflåche darf 1,S m über OK Bürgersteig bzw. OK
Gelånde nicht überschreiten. ln den seitlichen und rrlckwËirtigen Bereichen der Grund-
stücke, die vom Straßenraum aus nicht einsehbar sind, dürfen auch andere Materialien
verwendet werden und die Gesamthöhe der Einfriedung darf maximal 1,g0 m über OK
natürlichem Gelåndeniveau betragen.

B 3 Gestaltung der unbebauten Flächen

a Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke (Grundstücksfreiflä-
chen) sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten, soweit sie nicht als
hauswirtschaftliche Flächen, als Stellplatzflåchen, als Zufahrten oder als Flåchen
sonstiger Nutzung erforderlich sind, Bevorzugt ist die Bepflanzung mit Bäumen
und Sträuchern (vgl. Artenliste A),

Stützmauern dürfen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten.Höher erforderli-
che Stützmauern sind terrassenförmig anzulegen.

Die bei Baumaßnahmen auf den privaten Grundstücken anfallenden Erdmassen
sind zur Gestaltung der unbebauten Flächen zu verwenden.

b

c
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B 4 Werbeanlagen

a

b

Werbeanlagen sind nur am Ort der eigentlichen Lelstung zulåssig. Sie dürfen
eine Größe von 1,0 ma nicht überschreiten. Nicht zulåssig sind Werbeanlagen an
oder auf Dåchern,

werbeanlagen, die unabhångig vom Gebäude errichtet werden, dürfen eine
HÖhe von 2,0 m nicht überschreiten.
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Nachrichtliche Ubernahme und Kennzeichnungen i.v.m. S 9 Abs.
5, Abs. 6 und Abs. 6a BaUGB

Cl Flächen mit hohem Radonpotential (g 9 Abs. S Nr. I BauGB)
ln den gekennzeichneten Flächen des Bebauungsplanos "lm Remmelberg - ln der vorderen
Allhöhe" wurde das natürlich vorkommende Edelgas Radon gutachterlich nachgewiesen (lCp,
Rodenbach 2011). Das in unterschiedlicher regionaler Verteilung in ganz Deutschland vor-
kommende Edelgas weist vor allem in Süddeutschland und hier in den Mittelgebirgslagen eine
erhöhte Konzentration in der Bodenluft auf. Die festgestellte Radonkonzentration ist dem "Ra-

donvorsorgegebiet lll" zuzuordnen. Dementsprechend wird als bauliche Schutzvorkehrung bei
Neubauten der Einbau einer radondichten Folie unter der Bodenplatte und im Bereich der erd-
berührten Außenwånde (Keller, untergeschoss) dringend ompfohren.

Weitere Pråventionsmaßnahmen könnon den Merkblättern zur Senkung der Radonkonzentrati-
on in Wohnhäusern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(Bonn, 2004) entnommen werden,

Eine gosetzliche Regolung mit verbindlichen Grenzwerten fur die Radonkonzentration in der
Raumluft von Häusern bzw. in der Bodenluft gibt es in Deutschland bisher nicht.

lngenieurbäro Monzel-Bernhardt, 67806
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D Hinweise (ohne Festsetzungscha rakter):

D 1 Kulturdenkmäler

Gemäß $ 17 DSchG'Rheinland-Pfalz sind Funde (Kulturdenkmäler) unverzüglich bei derzu-
ständigen DenkmalfachbehÖrde zu melden. Beim Antreffen archËiologischer Funde ist der
Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Speyer, ein angemessener Zeitraum
zur Durchführung von Rettungsgrabungen einzuräumen.

ln Bezug auf die Erschließung des Gebietes ist darauf hinzuweisen:

1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen hat
der Bauträger/Bauherr die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Speyer, zu gegebener Zeit
rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit die Generaldirektion Kulturelles
Erbe, Direktion Archåologie, Speyer, die Ausführung, sofern notwendig, überwachen
kann.

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes vom 23. März 1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) hinzuweisen.
Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die
Fundstelle soweit als mÖglich unveråndert zu lassen und die Gegenstånde sorgfältig
gegen Verlust zu sichern.

3. Absatz 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und
Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie,
Speyer.

Sollten wirklich archåologische Objekte angetroffen werden, so ist der archåologischen Denk-
malpflege ein angemessener Zeitraum einzuråumen, damit die Generaldirektion Kulturelles
Erbe, Direktion Archåologie, Speyer, ihre Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfüh-
renden Firmon entsprechend durchfuhren kann.

D 2 Einfriedungen entlang landwirtschaftllch genutzter Grundstücke
Gemåß $ 42 Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz müssen Einfriedungen von der Grenze
eines landwirtschaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles liegt und nicht einem Bebauungsplan als Baustand zugewiesen ist, auf
Verlangen des Nachbarn 0,50 m zurückgesetzt werden. Einfriedungen müssen von der Grenze
eines Wirtschaftsweges 0,S0 m zuruckgesetzt werden.

D 3 Wasaergefährdende Stoffe
Auf die Vorschriften des $ 65 Landeswassergesetz (wassergefåhrdende Stoffe) und die Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefärdenden Stoffen (WasgefStAnlV) vom
31.03.2010 (BGBI.l S.3377) wird hingewiesen. Nach g 65 LWG i.V.m. g 62 WHG sind die Be-
treiber dazu verpflichtet, ihre Anlage zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei Heizöl mehr
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als 1.000 l) vor lnbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung durch einen zugelas-
senen Sachverständigen überprüfen zu lassen oder der Unteren Wasserbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel eine durch den ausführenden Fachbetrieb ausgestellte Bescheinigung
über die ordnungsgemäße Errichtung vorzulegen.

D 4 Baugrund

Bei Grundbaumaßnahmen sind die Forderungen der DIN 1054 (Baugrund; zulåssige Belastung
des Baugrundes), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen), DIN 4124 (Baugruben und
Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau) und EN lggt-2 (Erkundung und Unter-
suchung von Baugrund) zu beachten. Für das Baugebiet wurde durch die lngenieurgesellschaft
Prof' Czurda und Partner mbH, Rodenbach ein Baugrundgutachten mit Abschätzung einer po-
tentiellen Hangrutschgefåhrdung (2009) erarbeitet, deren bautechnische Empfehlungen
insbesondere hinsichtlich Kanalbaumaßnahmen, Straßenausbau, Gründung und Erdarbeiten zu
beachten sind. Für einzelne Baumaßnahmen werden grundsåtzlich separate Gründungsmaß-
nahmen empfohlen.

D 5 Ausgleich der Wasserführung

Gemäß den Bestimmungen der $$ 28 LWG sind die durch die Bebauung und Erschließung des
Plangebietes hervorgerufenen nachteiligen Veränderungen der Abflussverhältnisse für das
Oberf låchenwasser auszugleichen.

lm privaten Bereich kann dies durch den Bau von Zisternen, Muldenversickerungen o.ä.
unterstützt werden.

Die Gemoinde beabsichtigt entsprechende Bindungen in die Verkaufsverträge der Grundstücke
zu integrieren, Danach sind lediglich die Zisternonüberlåufe an die öffentlichen Retentionsräu-
me anzuschließen.

D 6 Grundwasserverhältnisse

Bei Erschließung von Grundwasser im Zuge eines Bauvorhabens ist die Baumaßnahme sofort
einzustellon und die Untere Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Kusel zwecks wasser-
rechtlicher Zulassung umgehend zu informieren. Die Ableitung von Dränagewässern in das
Gewässer oder in das Kanalnetz ist nicht gestattet. Zum Schutz gegen Vernåssung ist die Un-
terkellerung in Form wasserdichter Wannen o.ä. auszubilden.

O 7 Stromversorgung

Die Baugrundstücke werden bei der Erschließung des Baugebietes an das öffentliche Strom-
versorgungsnetz angeschlossen, Die Kabel stehen unter Spannung. Mit Bauarbeiten in

Kabelnähe darf erst nach Abstimmung mit olE/RWE begonnen werden.
lnnerhalb des Schutzstreifens (7,5 m beidseits der Leitungsachse) für die oberirdische Energie-
versorgungsleitung der OIE AG, ldar Oberstein, ist eine Bepflanzung oder Bebauung nur
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eingeschränkt, d.h. Endwuchshöhe/Endausbauhöhe von maximal g,Oo m, möglich nach vorhe-
riger Abstimmung mit dem Versorger.

D I Telekommunikationeleltung

Es ist sicherzustellen, dass die Telekommunikationskabel in ihrer bestehenden Linienführung
auf den Baugrundstücken verbleiben können. Zwischen den Bauherren und der Deutschen
Telekom Netzproduktion GmbH, Bonn, ist ein Mitbenutzervertrag mit dinglicher Sicherung ab-
zuschließen, wobei insbesondere auch zu beachtende Schutzabstånde zur TK-Linie zu regeln
sind. Mit Bauarbeiten in Kabelnåihe darf erst nach Abstimmung mit dem Versorger begonnen
werden, ggf. ist auch eine Umlegung der Leitungsführung möglich, Rechtzeitig vor Beginn der
Erschließungsarbeiten, mindestens jedoch 3 Monate vorher, ist mit der projektie-

rung/Baubegleitung der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH der Ausbau des
Telekommunikationsnetzes abzustimmen.

D 9 Hydrogeologie

Tiefere Bohrungen zum Bau von Erdwårmesonden erfassen die Jeckenbach-Schichten der
Glan'Gruppe des Rotliegenden, eine graue Wechselfolge von Sand-, Schluff- und Tonsteinen.
Unter der Voraussetzung, dass die Wårmeträgerflussigkeit nicht wassergefährdend ist oder der
Wassergefåhrdungsklasse 1 entspricht und die Bohrung im Bereich der Deckschichten gegen-
über dem Zutritt von Sickerwasser abgedichtet wird, bestehen aus hydrogeologischer Sicht
keine grundsätzlichen Einwände zur Gewinnung von Erdwårme. Weitere Auflagen bleiben der
Einzelfallprüf ung vorbehalten.

Gemäß der $$ 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung mit g 46
Landeswassergesetz (LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen und lnanspruchnahme
des Grundwassers eine Gewässerbenutzung dar, die einer wasserbehördlichen Erlaubnis
durch die untere wasserbehörde der Kreisven¡raltung Kusel bedarf.

D 10 Bau- und Pflanzarbelten im Bereich von Ver- und Enteorgungsleltungen
Rechtzeitig vor Baubeginn ist die Erschließung des Plangebietes mit den berührten Versor-
gungsträgern und Behörden im Sinne wirtschaftlicher und stadtgestalterischer lnteressen sowie
technischer Belange der Ausführungsplanung abzustimmen. Vor der Durchführung von Arbei-
ten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss sich der
Bauherr/Eigentümer mit dem zuständigen Versorgungsträger in Verbindung setzen, um sich
über die genaue Örtliche Lage von Anschlussleitungen zu erkundigen, damit Sach- und perso-

nenschåden vermieden werden können.

Auf die Merkblätter ,,Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften
der Bauwirtschaft" und ,,Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei
Bauarbeiten" wird hingewiesen.
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Sollten im Rahmen der Begrünung des Plangebietes Anpflanzungen im Bereich festgesetzter
Öffentlicher Erschließungsflächen vorgenommen werden sind nachfolgende Ausführungen zu
beachten. Unter Zugrundelegung der Vorgaben im "Merkblatt über Baumstandorte und unterir-
dische Ver' und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 1989 und "GW 125: Baumpflanzungen im Bereich unterirdi-
scher Versorgungsanlagen" des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) von
März 1989 ist auf folgendes hinzuweisen: Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden
Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver-/ Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindest-
anstand von 2,50 m (horizontalor Abstand Stammachse - Außenhaut Leitung) eingehalten
werden. Kann dieser zur Gewährloistungen der Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche
Abstand nicht eingehalten werden, sind vom Vorhabensträger, in Absprache mit dem jeweiligen
Versorgungstråger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (2. B. Einbau von
Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen, Grundsåtzlich sollen Bepflanzungen nicht den Bau,
die Unterhaltung und die Erweitorung von Ver- und Entsorgungsleitungon beeinträchtigen.

Fur die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen

Hoppstädten, den 10.01 .ZO1Z

F nde:

)

I ngen reu rbi) ro Monzel- Bo rn h a rdt, 62806
P;tAbl:l\Projakto\H 0:t 0SI Hoppstddten FtpL

Rockenhausen, Morbacherweg 5,Te1.0636 I /92 I 5-0. Fax 0656 l,/9p I 535
RemmelberglSalzltnry\ lext\Erl-201 7-0h. I 8 le xtl Festselzung Beqr.rlttt:



Gem, Hoppstädten , B'Plan,,Remmelberg/Allh0he", Projekt-Nr.: H 02 031 E/R20

E Anhang - Pflanzliste
Die Pflanzliste stellt eine verbindliche Vorgabe lür zu verwendende Arten bei festgesetzten
Pflanzgeboten (wie z,B. landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) dar und be-

rücksichtigt in ihrer Zusammensetzung vor allem standortheimische (Wild-)Gehölze und

traditionelle Kulturarten, Grundsätzlich sind die zulässigen Grenzabstånde für Pflanzen gemåiß

$$ 44 -52 Landesnachbarrechtgesetz (LNRG), i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Juni 1970

(GVBI 1970, s. 198), in der derzeit gultigen Fassung, maßgebrich zu beachten.

Artenliste A

- Gestaltung des Ortsrandes
- Vorschlag für Einzelbäume und private Gartengestaltungen
- Vorschlag für Straßenbäume mit " gekennzeichnet,

lm Straßenraum sollten schmalkronige Arten Verwendung finden
- Hochstämme sind im Abstand von I m zu pflanzen,

Mindestqualität: mindestens 2x verpflanzt, Stammumfang t0 cm,
- Strauchgehölze sind im Abstand von 1,S0 m zu pflanzen,

Mindestqualitåt: zweimal verpflanzt

Bäume 1. Ordnung

Traubeneiche

Spitz-Ahorn

Franz. Ahorn

Walnuss

Zitterpappel

Winterlinde

Edelkastanie

Bäume 2. Ordnung

Feldahorn

Birke

Hainbuche

Wildapfel

Vogelkirsche

Wildbirne

Mehlbeere

Speierling

Eisbeere

Eberesche

(Quercus petraea).*

(Acer platanoides)'.

(Acer monspessulanum)"

(Juglans regia)

(Populus tremula)

(Tilia Cordata)"

(Castanea sativa)'"

(Acer campestre)'*

(Betula pendula)

(Carpinus betulus)..

(Malus sylvestris)

(Prunus avium)

(Pyrus pyraster)

(Sorbus aria)

(Sorbus domestica)

(Sorbus torminalis)

(Sorbus aucuparia)'*

lngenieurbüro Monzel-Bernhardt, 67806
P:\Abt3lProjeklê\H 02 031 Hoppstildten BPL

Rockenhausen, Morbacherweg 5,Te|.0636 I /92 I 5.0, Fax 06J6 I /92 I SSS
Rernmelbergl5atzunglTextlErl.20l /.05. I I lextl Feslselzung Begr.doc



Gem B-Plan,, Flemmelbero/Allhöhe", Projekt-Nr.: H 02 031 E/R21

Sträucher

Kornelkirsche

Roter Hartriegel

Hase

Weißdorn

Besenginster

Pfaffenhütchen

Liguster

Heckenkirsche

Felsenkirsche

Traubenkirsche

Schlehe

Hundsrose

Weinrose

Bibernelirose

Brombeere

Himbeere

Salweide

Bruchweide

Korbweide

Schwarzer Holunder

Wolliger Schneeball

(Cornus mas)

(Coinus sanguinea)

(Corylus avellana)

(Crataegus monogyna)

(Sarothamnus scoparius)

(Euonymus europaeus)

(Ligustrum vulgare)

(Lonicera xylosteum)

(Prunus mahaleb)

(Prunus padus)

(Prunus spinosa)

(Rosa canina)

(Rosa rubiginosa)

(Rosa spinosissima)

(Rubus fructicosus)

(Rubus idaeus)

(Salix caprea)

(Salix fragilis)

(Salix viminalis)

(Sambucus nigra)

(Viburnum lantana)

Beiepiele für Bodendecker

lmmergrun (Vinca minor)

Efeu (Hedera hetix)

Beispiele für Kletterpflanzen

Gemeiner Efeu (Hedera helix)

Waldrebe- (Clematis vitalba)

Wilder Wein (parthenocissus tricuspidata)

Clematis (Clematis vitatba)

Jelångerjelieber (Lonicera caprifolium)
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Artenliste B - Streuobstwiese

Äpfel: Berlepsch, Goldpamäne, James Grieve, Kohlapfel bzw. brauner Mostapfel, Gewürzlui-
ken, Schöner aus Boskop, Bohnapfel, Gelber Edelapfel, Geflammter Kardinal, Winterrambour,
Coulons Renette

Birnen: Gräfin v. Paris, Gute Luise, clapps Liebling, williams christbirne

wildobetarten: Elsbeere, wildapfelarten, Vogelkirsche, wildbirne

Außerdem Zwetschen, Pflaumen und Mirabellen

Artenliste c - Ersatzfläche auf parzelle 11/1 Fturstückenummer 6

Artenauswahl: mind, 30o/o der Strauchgehölze sollen sich aus Dornengewåchsen wie Weißdorn
oder Schlehe zusammensetzen

Bäume 1. Ordnung und 2. Ordnung
Feldahorn (Acer campestre)

Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Wildapfel (Malus sytvestris)

Mehlbeere (Sorbus aria)

Eberesche (Sorbus aucuparia)

Sträucher

Kornelkirsche

Roter Hartriegel

Hasel

Weißdorn

Pfaffonhütchen

Liguster

Heckenkirsche

Felsenkirsche

ïraubenkirsche

Schlehe

Hundsrose

Brombeere

Schwarzer Holunder

(Cornus mas)

(Coinus sanguinea)

(Corylus avellana)

(Crataegus monogyna)

(Euonymus europaeus)

(Ligustrum vulgare)

(Lonicera xylosteum)

(Prunus mahaleb)

(Prunus padus)

(Prunus spinosa)

(Rosa canina)

(Rubus fructicosus)

(Sambucus nigra)
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